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§ 2 AV-AB

AV-AB - Ausubungsvorschriften fur Adressenburos

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Bei der Gewerbeausibung, insbesondere bei Ankiindigungen, haben die Gewerbetreibenden
unmiBverstandlich darauf hinzuweisen, dal? sie die Tatigkeiten eines Adressenbiros austben.

2. (2)Bei einer Mehrzahl von die Gewerbeaustbung betreffenden Inseraten von Adressenbliros in periodischen
Druckschriften muf3 nicht jedes Inserat den Hinweis gemaf Abs. 1 enthalten; solche Inserate missen jedoch
erkennen lassen, daf3 sie von Adressenblros stammen.

3. (3)In den fur den Verkehr mit Kunden bestimmten Geschaftsraumen von Adressenbiiros ist ersichtlich zu
machen, dal3 sich der Kunde in einem Adressenbliro befindet und daher keine Vermittlung von Kauf-, Tausch-,
Bestand- oder sonstigen den Gebrauch oder die Nutzung betreffenden Vertragen hinsichtlich der an den
bekanntgegebenen Adressen befindlichen Objekte erfolgen darf; weiters ist ersichtlich zu machen, dal? keine
Bekanntgabe von Adressen von freien Hausbesorgerwohnungen (Hausbesorgerposten) erfolgen darf.

In Kraft seit 01.07.1979 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 2 AV-AB
	AV-AB - Ausübungsvorschriften für Adressenbüros


